
 

SG Würzburg Sieboldshöhe 
Trautenauer Str. 29 
97074 Würzburg 

info@sieboldshoehe.de 
www.sieboldshoehe.de 
www.verband-wohneigentum.de  

SPK Mainfranken Würzburg   
IBAN DE31 790500000042042002 
BIC BAYLADEM1SWU 

Amtsgericht 
Würzburg 
Rg-Nr. 1225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Strabs abschaffen - aber richtig ! 

https://www.openpetition.de/petition/online/strabs-abschaffen-aber-richtig  

Der Erfolg, die StrABS zum 1. 1. 2018 abzuschaffen, soll in keinster Weise geschmälert 

werden. Mit Hilfe der Freien Wähler ist dies ein sehr großartiges Ergebnis politischer Arbeit 
für die Betroffenen von derzeitigen und zukünftiger Straßenausbauarbeiten.  

Doch viele Mitglieder der Bürgerinitiativen, die hart für die Abschaffung der StrABS kämpf-

ten, haben nichts davon. Deshalb wollen wir uns solidarisch gemeinsam weiter einsetzen:  

1. Für die Rückdatierung der Abschaffung der StrABS mindestens zum 1. 1. 2014.  

2. Für die Abschaffung der Strabs hinsichtlich 25jähriger Verjährungsfrist für länger als 25 

Jahre bestehende Straßen. Denn bisher können alte schon lange bestehende Straßen noch 

als Ersterschließung mit 90% Umlage abgerechnet werden.  

 

Mit uns kämpfen die Freien Wähler in Stadt und Land und Landtag (Denken Sie daran: am 

14. 10. ist Landtagswahl). Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, wurde eine er-

neute Petition gestartet. Unterstützen Sie uns bitte nochmal so stark, tragen Sie sich online 

ein oder unterschreiben Sie in der anhängenden Liste. Lassen Sie Nachbarn, Freunde, Ver-

wandte unterschreiben (Mindestalter 18 Jahre), geben Sie die Listen bitte wieder bei uns 

ab:  

Verband Wohneigentum, Bezirk Unterfranken, Rennweger Ring 15, 97070 Würzburg 

oder 

Siedlervereinigung Sieboldshöhe, Trautenauer Str. 29, 97074 Würzburg 

oder 

bei jedem Vorstandsmitglied  

https://www.openpetition.de/petition/online/strabs-abschaffen-aber-richtig  

1. Straßenausbaubeiträge abschaffen – rückwirkend zum 01.01.2014! Es darf für den Stich-

tag nicht auf den Bescheid, sondern auf den Abschluss der Maßnahme ankommen.  

2. Schluss mit Erschließungsbeiträgen für alte Straßen! Was älter ist als 25 Jahre, darf nicht 

mehr als Erschließung abgerechnet werden, und zwar nicht erst ab dem 01.04.2021, sondern 

rückwirkend zum 01.01.2018! 

Begründung 

1. Der Bayerische Landtag hat am 14.06.2018 die Straßenausbaubei-

träge abgeschafft. Das ist gut! Ungerecht aber und nicht hinnehm-

bar ist die Stichtagsregelung. Wir fordern die Abschaffung rück-

wirkend zum 01.01.2014, um Härtefälle zu vermeiden. Es darf auch 

nicht ausschließlich auf den Bescheid ankommen. Das würde zu 

völlig ungerechten Ergebnissen führen! Nach der Neuregelung muss ein Anlieger, der bis 

Ende letzten Jahre einen Vorauszahlungsbescheid erhalten hat, für eine noch nicht fertig-
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gestellte Straße bezahlen, während ein Bürger in einer Nachbargemeinde für eine bereits 

fertig gestellte Straße nichts bezahlt, wenn sie noch nicht abgerechnet wurde. Das passt 

nicht zusammen! 

2. Straßenanlieger müssen für die Ersterschließung bezahlen, und zwar dann, wenn die 

Straße endgültig hergestellt ist. Klingt logisch! Das gilt aber derzeit auch dann, wenn mit 

dem Bau der Straße bereits vor Jahrzehnten begonnen wurde. 

Ersterschließung nach sechzig oder siebzig Jahren? Das darf nicht sein! Das hat der Ge-

setzgeber erkannt und vor zwei Jahren entschieden, dass Straßen, mit deren erstmaliger 

technischer Herstellung vor mehr als 25 Jahren begonnen wurde, nicht mehr als Erschlie-

ßung abzurechnen sind. Das Gesetz tritt aber erst am 01.04.2021 in Kraft.  

Die Folge: Viele Städte und Gemeinden in Bayern versuchen nun auf der Zielgeraden 

noch die Straßen zu Ende zu bauen und den Bürger zur Kasse zu bitten. Wir fordern da-

her: Der Landtag muss die Regelung mit der 25-Jahre-Frist rückwirkend zum 1.1.2018 in 

Kraft setzen! Bleibt es so wie bisher, gibt der Landtag Steine statt Brot. Viele Straßen 

werden niemals oder allenfalls erheblich später zu Ende gebaut. Kein „Winterschlussver-

kauf“ zu Lasten der Bürger! 

Die Unterschriftenliste finden Sie am Ende des Rundschreibens. Wenn Sie sie ab-

geben: Sie muss nicht gefüllt sein, wir nehmen Sie auch sehr gerne, wenn nur ein-

zelne Unterschriften drauf sind, denn jede einzelne zählt. 
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